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Vorwort 
Welche Aufzeichnungen muß ein nicht-buchführender (Klein-)Unternehmer 
erstellen? 
Muß Umsatzsteuer gezahlt werden? 
Welche Freibeträge und Pauschalierungen von Betriebsausgaben gibt es? 

Diese und weitere Fragen zur vereinfachten Aufzeichnung der Ge-
schäftsvorfälle sowie der Gewinnermittlung nach § 4(3) EStG werden in 
diesem Buch beantwortet. 

Nach einer Abgrenzung zwischen Buchführung und Aufzeichnungen wer-
den einzelne Aufzeichnungspflichten (insbesondere Kassenbücher, Waren-
bücher, umsatzsteuerliche Dokumentationen) vorgestellt. 

Die Gewinnermittlung auf Basis der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung 
wird übersichtlich getrennt nach Umlaufvermögen, Anlagevermögen, Um-
satzsteuerA/orsteuer und durchlaufenden Posten erläutert. 

Die Software "JOKO-EA" erleichtert als Bestandteil des Buches die Er-
fassung und Auswertung von notwendigen Dokumentationen betrieblicher 
Vorgänge am PC. Zu nennen ist insbesondere die Gewinnermittlung nach 
§ 4(3) EStG mit Warenbüchern und Kassenbuch. 

Die lizenzierte Vollversion ermöglicht eine uneingeschränkte Nutzungsmög-
lichkeit durch den Käufer. 

An Beispielen für die generelle Einrichtung der Software wird zusätzlich 
das Handling der Software überschaubarer dargestellt. 

Buch und Software richten sich in erster Linie an Praktiker - Freiberufler 
und sonstige selbständig Tätige sowie gewerbliche (Klein-)Unternehmer -, 
die nicht zur Buchführung verpflichtet sind und auch freiwillig keine Buch-
führung erstellen. Beide sollen helfen, den gesetzlich festgelegten Verwal-
tungsaufwand transparenter zu machen und ihn zu vereinfachen! 

Sie richten sich aber auch an Studierende an (Fach-)Hochschulen und (Hö-
heren Berufs-)Fachschulen oder in Fortbildungskursen (Volkshochschulen, 
Kammern etc.), die sich mit dieser Thematik vertraut machen müssen. 



VI Vorwort 

Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Unterstützung dieser Veröffentli-
chung durch das Bildungszentrum für informationsverarbeitende Berufe 
(b.i.b.) in Paderborn, sowie bei meinen Fachkollegen, die mich wieder bera-
ten haben. 
Vielen Dank! 

Paderborn, im April 1994 J. Koch 
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I. Aufzeichnungspflichten 
Aufzeichnungen haben in einem Unternehmen die Aufgabe, das Unter-
nehmensgeschehen - soweit zahlenmäßig möglich - lückenlos und fortlau-
fend zu erfassen. 
Dieser Vorgang wird entsprechend als Dokumentation bezeichnet. Ein 
Teil dieser Dokumentationen werden gesetzlich gefordert, weitere können 
freiwillig erfolgen. 
Bei den gesetzlichen Aufzeichnungen werden bestimmte Aufzeichnungen 
nach allgemeinen - nicht steuerlichen - oder steuerlichen Vorschriften 
unterschieden. 
Die erfaßten Zahlen dienen der Information externer Interessenten, wie 
z.B. der Finanzbehörde, oder der Unternehmenseigner. Anhand der Zahlen 
wird die unternehmerische Zielerreichung kontrolliert. Ohne sie ist eine 
Planung nicht denkbar. 

Diese Aufzeichungen erfolgen in einem Unternehmen. Unter Unternehmen 
ist hier im Sinne des Umsatzsteuergesetzes die Gesamtheit der gewerb-
lichen und beruflichen Tätigkeit als Einheit eines entsprechend Tätigen -
Unternehmers - zu verstehen. 

Die gewerbliche und berufliche Tätigkeit kann ein Unternehmer als Gewer-
betreibender im Sinne des Einkommensteuergesetzes in Verbindung mit 
dem Gewerbesteuergesetz, als Land- und Forstwirt oder mit sonstiger selb-
ständiger Arbeit, wie z.B. die eines Freiberuflers, im Sinne des Einkommen-
steuergesetzes ausüben. 
Gemeinsam ist diesen Unternehmer-Typen, daß sie ihre Tätigkeiten selb-
ständig, nachhaltig und mit der Absicht Gewinn zu erzielen vollziehen. 
Selbständig ist derjenige, der das Risiko des Tätigwerdens trägt, der seine 
Arbeitszeit selbst bestimmt, der nicht weisungsgebunden ist. 
Nachhaltig bedeutet, daß gleichartige Handlungen wiederholt durchgeführt 
werden bzw. die Absicht zur Wiederholung besteht oder aus einer Hand-
lung wiederholt Einnahmen entstehen. Nach außen wird das durch ein ent-
sprechendes unternehmerisches Auftreten (Werbung etc.) dargestellt. 
Eine Gewinnerzielungsabsicht liegt vor, wenn der Unternehmer eine höhere 
Wertschöpfung aus seiner erbrachten Leistung gegenüber der ihm erbrach-
ten Leistung zu erzielen beabsichtigt. 
Die ausgeübte Tätigkeit muß sich an die Allgemeinheit richten. Es muß 
eine Beteiligung am Markt, am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr, vorlie-
gen. 



2 Aufzeichnungspflichten 

Gewerbetreibende sind die, die weder als Land- und Forstwirte tätig 
sind, noch eine "sonstige" selbständige Arbeit erbringen. 

Zu den Unternehmern mit "sonstiger" selbständiger Arbeit gehören Ein-
nehmer staatlicher Lotterien, Testamentsvollstrecker, Vermögensverwalter, 
Aufsichtsratsmitglieder und Freiberufler. Letztere werden, soweit sie nicht 
als Kapitalgesellschaft (siehe auch Formkaufmann) tätig werden, unterteilt 
in die folgenden Gruppen. Eine Mithilfe durch fachliche vorgebildete Kräfte 
ist unschädlich, notwendig ist aber eine aufgrund der Fachkenntnisse lei-
tende und eigenverantwortliche Tätigkeit. 

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 

wissenschaftliche Berufstätigkeit als ähnliche Berufe wie 
Tätigkeit Arzt, Zahnarzt, Tier- Gruppe 2; 

künstlerische arzt, Rechtsanwalt, Freiberufler sind z.B.: 
Tätigkeit Notar, Patentanwalt, Diplom-Informatiker, 

schriftstellerische Vermessungsinge- Diplom-Mathematiker, 
Tätigkeit nieur, Ingenieur, Archi- Heilmasseure 

unterrichtende tekt, Handelschemi- aber keine Freiberuf-
Tätigkeit ker, Wirtschaftsprüfer, ler sind: 

erzieherische Steuerberater, bera- Anlageberater (auch 
Tätigkeit tender Volks- und Be- nicht bei wiss. Ausbil-

triebswirt, vereidigter dung), 
Buchprüfer, Steuerbe- Marktforschungsbera-
vollmächtigter, ter, DV-Berater, Soft-
Heilpraktiker, Dentist, ware-Hersteller; 
Krankengymnast, 
Journalist, Bildbericht-
erstatter, Dolmetscher, 
Übersetzer, Lotse 

Aus dieser Abgrenzung geht hervor, daß es sich bei den meisten Tätigkei-
ten um die Tätigkeit in einem Gewerbe handelt. Dazu zählen alle Händler 
mit Waren, Geld, Versicherungen, Makler, Erbringer von Dienstleistungen, 
soweit nicht als Freiberufler anerkannt. 



Aufzeichnungspflichten 3 

1. Nichtsteuerliche Aufzeichungen 
1.1. Buchführung 
Nur Vollkaufleute sind nach dem Handelsgesetzbuch verpflichtet, eine 
ordnungsgemäße Buchführung mit Bilanzen etc. zu erstellen. Vollkaufleute 
lassen sich in die folgenden Gruppierungen unterteilen: 

Mußkaufmann Sollkaufmann Kannkaufmann Formkaufmann 

übt ein Grund- Inhaber hand- Inhaber land- Kaufmann kraft 
handelsgewerbe werklicher und und forstwirt- Rechtsform 
nach §1 HGB sonstiger ge- schaftlicher Un- z.B. 
aus werblicher Un- ternehmen - Aktiengesell-
- Warenhandel ternehmen schaften 

einschl. der z.B. - GmbHs 
fabrik- und - Auskunfteien 
handwerks- - Hotelbetriebe 
mäßigen Ver- - Sanatorien 
arbeitung - Bauunterneh-

- Übernahme men 
der Be-A/erar-
beitung im 
Werkvertrag 
für Dritte (fa-
brikmäßig) 

- Versicherung 
- Kreditwesen 
- Transport 
- Makler 
- Verlage 
- Großdrucke-

reien 



4 Aufzeichnungspflichten 

Mußkaufmann Solikaufmann Kannkaufmann Formkaufmann 

mit eingerichte-
tem Geschäfts-
betrieb 

mit eingerichte-
tem Geschäfts-
betrieb 
und Eintragung 
im Handelsre-
gister 

mit eingerichte-
tem Geschäfts-
betrieb 
und Eintragung 
im Handelsre-
gister 

mit eingerichte-
tem Geschäfts-
betrieb 
und Eintragung 
im Handelsre-
gister 

Vollkaufmann Vollkaufmann Vollkaufmann Vollkaufmann 

Ob das Unternehmen einen eingerichteten Geschäftsbetrieb benötigt, 
hängt von den betrieblichen Verhältnissen insgesamt ab. U.a. gelten als 
Kriterien das Ladenlokal, die Zahl der Beschäftigten unter Berücksichtigung 
von Arbeitsteilung und Organisation, die Menge der Geschäftsvorfälle und 
der Geschäftsbeziehungen, die Höhe des Umsatzes sowie des Anlagever-
mögens und Betriebskapitals, die Benutzung von Registrierkassen durch 
beauftragtes Personal, Auszubildende. 

Mußkaufleute deren Unternehmen keinen eingerichteten Geschäftsbetrieb 
mit entsprechender kaufmännischer Organisation erfordert, werden als 
Minderkaufleute von allen handelsrechtlichen Rechten und Pflichten - und 
somit auch von der Buchführung - befreit. 

Während der Kaufmann aus der Sparte der Mußkaufleute mit einem einge-
richteten Geschäftsbetrieb aufgrund des Grundhandelsgewerbes schon 
Vollkaufmann ist, werden Kaufleute mit eingerichtetem Geschäftsbetrieb 
aus den anderen Sparten erst mit ihrer Eintragung im Handelsregister 
Vollkaufleute. Man nennt deshalb eine solche Eintragung rechtserzeugend -
konstitutive Eintragung, im Gegensatz zur reinen bekanntmachenden 
(rechtsbezeugenden) Eintragung eines Muß-Vollkaufmanns - deklaratori-
sche Eintragung. 
Das Handelsregister ist ein beim Amtsgericht geführtes Verzeichnis aller 
Vollkaufleute eines Amtsgerichtsbezirkes. 

Sollte ein Unternehmer im Handelsregister eingetragen sein, obschon er 
die Voraussetzungen nicht erfüllt hat, so hat er als Scheinkaufmann eben-


